
Rot-Rot-Grün stärkt den
kommunalen Finanzausgleich

Die CDU ist mit ihrem Versuch,
dem Untersuchungsausschuss
zum Aktenlager Immelborn die Mit-
teilung eines vorläufigen  Zwi-
schenergebnisses zu untersagen,
krachend gescheitert.  Der Verfas-
sungsgerichtshof hat befunden,
dass die Thüringer Verfassung der
CDU-Fraktion „offensichtlich“ kein
Recht zu einer solchen Begrenzung
einräumt. „Damit ist der Versuch
der CDU-Fraktion, dem Ausschuss
einen Maulkorb zu verpassen, fehl-
geschlagen“, so die Obleute Made-
leine Henfling (GRÜNE), Rainer
Kräuter (LINKE) und Dorothea Marx
(SPD). „Die CDU-Fraktion hat wäh-
renddessen längst widerlegte Un-
terstellungen zu einem angeblichen
Fehlverhalten des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit ständig in
der Öffentlichkeit wiederholt.“

Wenn CDU-Obmann Manfred
Scherer zur Frage eines Zwischen-
berichts sagt, bei Strafgerichten
gebe es ja auch kein „Zwischenur-
teil“, führt dies in die Irre. Aus der
Scherer’schen Sichtweise würde
vielmehr folgen, dass vergleichs-
weise in Fußballspielen künftig die
Mitteilung von Halbzeitständen un-
tersagt werden müsste. „Es fällt
der CDU offensichtlich schwer, ihre
Niederlage vor dem Verfassungs-
gericht zu akzeptieren und Sachar-
beit statt Diffamierung  zu leisten,
nachdem sich die zentralen Vor-
würfe der CDU in heiße Luft auflö-
sten“, so die Obleute der rot-rot-
grünen Koalitionsfraktionen.         
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Was ist aber jetzt mit dem Vor-
wurf, dass Rot-Rot-Grün Bundesmit-
tel für die Kommunen nicht durch-
reicht?

Der Vorwurf ist insgesamt nicht halt-
bar. Bis auf einen Betrag von rund fünf
Millionen Euro werden alle Bundesmit-
tel außerhalb des Kommunalen Finanz-
ausgleichs an die Kommunen ohne An-
rechnung, also 1 zu 1, durchgereicht.
Dies betrifft u. a die Grundsicherung
nach SGB XII (Erwerbsminderung und
im Alter) in Höhe von 88,6 Millionen
Euro, die Leistungen nach dem Unter-

Rot-Rot-Grün hält Wort und stärkt
die kommunale Finanzkraft, auch
mit dem Haushalt 2018/19. CDU
und Teile der Kommunen widerspre-
chen heftig, kritisieren, dass das
Land den Kommunen Finanzmittel
kürzt, Bundesmittel nicht durch-
reicht und durch zusätzliche Kür-
zungen bei den kleinen Gemeinden
Druck auf die Gebietsreform macht.
Was stimmt nun? 

Die Thüringer Kommunen haben
rund sechs Milliarden Euro zur Verfü-
gung, davon eigene Steuereinnahmen
von 1,6 Milliarden, Landeszuweisun-
gen innerhalb und außerhalb des kom-
munalen Finanzausgleichs von 3,2 Mil-
liarden und Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb von 1,2 Milliarden. Sie ha-
ben also immer noch eine sehr geringe
eigene Steuerkraft, auch im bundes-
weiten Vergleich. Die kommunalen Ein-
nahmen haben sich seit dem Jahr 2000
um fast 50 Prozent erhöht, zugleich
haben sich aber die Investitionen na-
hezu halbiert. Es fließt zu viel Geld in
die Verwaltung und zu wenig in Investi-
tionen. Auch dies macht deutlich, wie
notwendig eine Gebietsreform ist. 

Zwischen den Gemeinden gibt es
hinsichtlich der finanziellen Leistungs-
kraft erhebliche Unterschiede. Rund
60 haben überdurchschnittliche Steu-
ereinnahmen. Sie profitieren von ihrer
territorialen Lage oder früheren Struk-
turentscheidungen. Fast 100 Gemein-
den, und damit fast jede neunte, befin-
den sich in der Haushaltssicherung. Ei-
ne dauernde finanzielle Leistungskraft
ist also nicht gegeben. Fast jede zweite
Gemeinde konnte nur einen ausgegli-
chen Haushalt durch Entnahmen aus
der Rücklage oder Vermögensveräuße-
rungen erreichen und befindet sich in
der Gefahr einer Haushaltskrise. Nahe-
zu jede fünfte Gemeinde hat gegen-
wärtig keinerlei Finanzrücklagen mehr. 

Also fehlt doch Geld und das Land
wäre in der Pflicht. Was muss ei-
gentlich das Land bei der Ausgestal-
tung der Finanzzuweisungen an die
Kommunen beachten? 

Der kommunale Finanzausgleich ist
ein komplexes System. Über ihn soll ei-
ne angemessene Finanzausstattung
der Kommunen gewährleistet werden.
Zunächst müssen sie also eigene Ein-
nahmen ausschöpfen. Und wenn diese
nicht ausreichen, ist das Land in der
Verantwortung. Thüringen hat durch
Entscheidungen des Landesverfas-
sungsgerichts seit 2013 einen soge-
nannten bedarfsorientierten Finanz-
ausgleich. Alle anderen Bundesländer
haben kein solches kommunalfreundli-
ches Ausgleichssystem. Nach dem
Thüringer Partnerschaftsmodell muss
das Land den Mindest- und den ange-
messenen Finanzbedarf ermitteln.
Dies ist natürlich immer zwischen dem
Land und den Kommunen strittig, un-
abhängig davon, wer die Landesregie-
rung stellt. Zu diesem Finanzbedarf
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werden die Aufgabenänderungen beim
Land und den Kommunen und die Ent-
wicklung der Landes- und kommunalen
Steuereinnahmen ins Verhältnis ge-
setzt. Das Verfahren ist sehr fair und
schafft Planungssicherheit. 

Ist es tatsächlich so, dass Rot-
Rot-Grün die Finanzmittel für die
Kommunen gekürzt hat? 

Nein, die Zahlen widerlegen diese
Behauptung. Betrugen die Landeszu-
weisungen 2014 noch 2.504.107.891
Euro, stiegen diese 2016 um rund 166

Mit Blick auf einen Befangen-
heitsantrag der AfD gegen den Thü-
ringer Verfassungsrichter Jens Pe-
termann erklärte Susanne Hennig-
Wellsow, Vorsitzende der Links-
fraktion im Thüringer Landtag: „Die
jüngste Aktion der extrem rechten
AfD zeigt erneut die Missachtung
dieser Partei gegenüber dem
Rechtsstaat und dem Thüringer
Verfassungsgerichtshof. Das Vor-
gehen ist ideologiegeleitet und ein
völliger Missbrauch des Instru-
ments Befangenheitsantrag. Auch
Verfassungsrichter dürfen ihre
Meinung äußern und müssen – ge-
rade auch in ihrem Richteramt – je-
derzeit die inhaltlichen Werte des
Grundgesetzes verteidigen. Das
Verfassungsgericht hat die ent-
scheidende Funktion für den
Schutz der demokratischen, sozia-
len und rechtsstaatlichen Werte-
ordnung. Deshalb wendet sich DIE
LINKE entschieden gegen jeden
Angriff auf diese wichtige Instituti-
on, u.a. indem Verfassungsrichter
persönlich diffamiert werden.“     

Missbrauch des
Verfassungsgerichts

NACHGEFRAGT bei Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Frank Kuschel bei seiner Rede zum Thüringer Gesetz
zur Anpassung des Kommunalen Finanzausgleichs am
28. September im Landtag.                Foto: Peter Lahn 

Millionen auf 2.670.425.461 Euro. Un-
ter Berücksichtigung der gestiegenen
Steuereinnahmen, die das Land nicht
auf die Landeszuweisungen anrechnet,
hatten die Thüringer Kommunen 2016
insgesamt 382 Millionen Euro mehr
zur Verfügung als 2014. Ich halte es für
zulässig, wenn die Kommunen noch
mehr Geld vom Land fordern. Die Be-
hauptung der Kürzung der Finanzmittel
muss ich aber zurückweisen. 

Was hat die Koalition bei der Er-
mittlung des kommunalen Finanz-
bedarfs verändert? 

Wir haben Hinweise und Anregungen
der kommunalen Spitzenverbände auf-
gegriffen. So erfolgt künftig keine An-
rechnung sogenannter fiktiver Steuer-
einnahmen mehr. Bisher wurden den
Kommunen 26 Millionen Euro ange-
rechnet, die diese durch höhere Hebe-
sätze bei der Grund- und Gewerbesteu-
er theoretisch hätten einnehmen könn-
ten. Die CDU, die nicht müde wird, Rot-
Rot-Grün zu kritisieren, hatte auf diese
Anrechnung immer bestanden und die
Gemeinden zur Erhöhung der Hebesät-
ze gezwungen. Weiterhin verrechnet
das Land die 47 Millionen Euro Steuer-
mehreinnahmen der Gemeinden, die
sich aus der Mai-Steuerschätzung
2017 ergeben, nicht mit den Landeszu-
weisungen. Nach der aktuellen Rechts-
lage hätte hier das Land eine Anrech-
nung durchaus vornehmen können. Bei
der Ermittlung des Kostenaufwuchses
wird nicht mehr nur die allgemeine Ko-
stenentwicklung (Inflationsrate) be-
rücksichtigt, sondern die tatsächlichen
Tarifabschlüsse. Dies bringt den Kom-
munen weitere 19 Millionen Euro. 

haltsvorschussgesetz in
Höhe von 39,1 Millionen,
die Flüchtlingsunterbrin-
gung und -integration in
Höhe von 97,3 Millionen
und die Erstattung der
Kosten der Unterkunft in
Höhe von 138 Millionen.
Über den Betrag von
rund fünf Millionen Euro,
die vom Bund über eine
höhere Umsatzsteuerbe-
teiligung an die Kommu-
nen fließen und beim Fi-
nanzausgleich angerech-
net werden, muss im Ge-
setzgebungsverfahren
nochmals geredet wer-
den.  

Wenn die Landesregierung vor-
schlägt, Finanzmittel bei kleinen
Gemeinden zugunsten der Städte zu
kürzen, wird doch Druck mit Blick
auf die Gebietsreform erzeugt? 

Der Kommunale Finanzausgleich soll
auch die unterschiedliche Leistungs-
kraft zwischen den Kommunen aus-
gleichen. Gutachterlich wurde nun
festgestellt, dass gemessen am Aufga-
benkatalog die Städte über 10.000
Einwohner zu geringe Landeszuwei-
sungen und die kleineren Orte zu viel
erhalten haben. Dabei geht es um ei-
nen Betrag von 20 Millionen Euro und
damit ein Prozent der Finanzaus-
gleichsmasse. Die Kritik scheint inso-
fern sehr überzogen. Diese „Unwucht“
wird Rot-Rot-Grün jedoch jetzt erst
zum 1. Januar 2020 beseitigen. 

Bis dahin gibt es eine Übergangsre-
gelung. Diese besagt, dass die Ge-
meinden über 10.000 Einwohner zehn
Millionen Euro mehr erhalten, die klei-
neren Gemeinden aber keine Kürzun-
gen hinnehmen müssen. Ich hoffe, die
Gemeinden bewerten diese Anpas-
sungsregelungen als deutliches Ange-
bot, die Freiwilligkeitsphase der Ge-
bietsreform konstruktiv zu nutzen. 

Einen Druck, zwingend die Freiwillig-
keitsphase zu nutzen, kann ich nicht
erkennen. Dafür sind die Beträge auch
im Vergleich zu den Gesamtfinanzen
viel zu gering. Welche Gemeinde würde
sich wegen ein Prozent ihrer Gelder
schon freiwillig neu ordnen? Da muss
es schon überzeugender Argumente
geben. 


